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zum SFB-Ausschuss am 04.05.2021, TOP 5 
Hinweis für die Presse: Bitte nicht vor dem Sitzungstermin veröffentlichen. 

Landkreis Ebersberg Ebersberg, 22.04.2021 

Az.  Zuständig: Christian Salberg,  08092 823 303 

Vorgesehene Beratungsreihenfolge 
SFB-Ausschuss am 04.05.2021, Ö 

 

Hospizinsel für den Landkreis Ebersberg- Sachstandsbericht 

 

Sitzungsvorlage 2021/0344 

I. Sachverhalt: 

Diese Angelegenheit wurde bereits behandelt im 
SFB-Ausschuss am 21.03.2018, TOP 9ö 

SFB-Ausschuss am 02.10.2018, TOP 15ö 

SFB-Ausschuss am 29.05.2019, TOP 6ö 

SFB-Ausschuss am 01.10.2019, TOP 13ö 

SFB-Ausschuss am 14.10.2020, TOP 6ö 

 

Der SFB-Ausschuss hat am 14.10.2020 einstimmig folgenden Beschluss gefasst: 

1. Der SFB-Ausschuss beauftragt die Verwaltung, die Realisierung der Hospizinsel im 

Marienheim Glonn weiter zu konkretisieren und im Anschluss dem SFB-Ausschuss 

darüber zu berichten. 

2. Die Verwaltung wird ferner beauftragt, einen Rahmenvertrag mit der Caritas München 

Land auszuhandeln, der den dauerhaften Betrieb der SAPV sowie der Hospizinsel si-

cherstellt. Hierfür werden weiterhin 64.000,- € pro Jahr im Haushalt eingeplant. 

Die Caritas München Land ist bereits seit 2015 Träger der Spezialisierten ambulanten Pallia-

tivversorgung (SAPV) im Landkreis Ebersberg. Sie erhält zu deren Durchführung einen jähr-

lichen Defizitausgleich von maximal 64.000 Euro. Der entsprechende Rahmenvertrag ist 

bereits im Oktober 2018 ausgelaufen. Seither wurde der Vertrag mündlich verlängert und hat 

in dieser Form bis heute Bestand. In den Geschäftsjahren 2018 und 2019 nahm die Caritas 

München Land den Defizitausgleich nicht in Anspruch. Im Vorgriff auf den Jahresbericht der 

SAPV im Rahmen der Sitzung bleibt zu erwähnen, dass auch für das Jahr 2020 kein Defizit-

ausgleich erforderlich sein wird. 

Die Verhandlungen über die Realisierung der Hospizinsel im Marienheim Glonn konnten 

trotz der Pandemie zielführend weiterverfolgt werden. Sofern die anstehenden Verhandlun-

gen mit den Kranken- und Pflegekassen sowie die ebenfalls anstehenden Sondierungsge-

spräche mit der Fachstelle für Pflege- und Behinderteneinrichtungen – Qualitätsentwicklung 

und Aufsicht des Landratsamtes (FQA) erfolgreich verlaufen, steht eine komplette Pflegesta-

tion zur Realisierung der Hospizinsel zur Verfügung. Diese Lösung erscheint aus Sicht der 
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Verwaltung ideal, da die anstehenden Investitionskosten in einer bestehenden Pflegeeinrich-

tung deutlich geringer sein werden, als der Neu- oder Umbau einer bestehenden Einrichtung 

zu einer Hospizinsel. 

Im nächsten Schritt wird die Verwaltung, wie in Ziffer 2 des Beschlusses vom 14.10.2020 

gefordert, in konkrete Verhandlungen mit der Caritas München Land eintreten, um einen 

gemeinsamen Rahmenvertrag über den Betrieb der Hospizinsel sowie der SAPV auszuhan-

deln. Trotz eines angemessenen Fundraisingsanteils wird die in Ziffer 2 des Beschlusses 

vom 14.10.2020 genannte Summe von 64.000 Euro, dem letzten Erkenntnisstand zufolge, 

nicht ausreichen, um die Hospizinsel kostendeckend betreiben zu können.  

Die Verwaltung schlägt dem SFB-Ausschuss im Sinne einer klaren Haushaltsführung vor, 

das Budget für den Betrieb der Hospizinsel und der SAPV vom Beteiligungsmanagement der 

Klinik auf die Kostenstelle des Teams Demografie 203 zu verlagern. Somit ergibt sich, neben 

der fachlichen Zuständigkeit, auch eine Budgetverantwortung des SFB-Ausschusses für die 

Hospizinsel ab dem Haushaltsjahr 2022. 

Die Verwaltung schlägt ferner vor, die anstehenden, einmaligen Investitionskosten für die 

Inbetriebnahme der Hospizinsel aus den bereitgestellten Haushaltsmitteln für den Defizit-

ausgleich der SAPV von 64.000 Euro bestreiten zu dürfen, da auch in 2021 nicht mit einer 

Ausschöpfung des Defizitausgleichs durch die SAPV zu rechnen ist. 

Der Geschäftsführer des Caritasverbands München Land, Herr Hilzensauer sowie der Leiter 

des Marienheims Glonn, Herr Radan, werden den Mitgliedern des SFB-Ausschusses im 

Rahmen der Sitzung den Jahresbericht der SAPV und das gemeinsame Konzept der Hospi-

zinsel einschließlich einer angepassten Kosten- und Finanzierungsübersicht vorstellen. 

 

 

Auswirkungen auf den Klimaschutz: 
 

☐ ja, positiv 

☐ ja, negativ 

☒ nein 

 

Auswirkung auf den Haushalt: 

Für das Haushaltsjahr 2021 sind die Budgetmittel in Höhe von 64.000 Euro bereits berück-

sichtigt. 
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II. Beschlussvorschlag: 

Dem SFB-Ausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen: 

 

1. Der SFB-Ausschuss ermächtigt die Verwaltung, einen gemeinsamen Rahmen-

vertrag zum Betrieb der Hospizinsel im Marienheim Glonn sowie der SAPV aus-

zuhandeln. Dieser ist den Mitgliedern des SFB-Ausschusses in der Herbstsit-

zung zur Entscheidung vorzulegen.  

 

2. Die Verwaltung wird darüber hinaus beauftragt, einen angemessenen, 

einmaligen Investitionskostenzuschuss mit dem Marienheim Glonn 

auszuhandeln, um eine würdevolle und bedarfsgerechte Atmosphäre für die 

Inbetriebnahme der Hospizinsel sicherstellen zu können. 

 

3. Der Start der Hospizinsel im Marienheim Glonn ist zum Jahresbeginn 2022 

geplant. 

 

gez. 
 
 
Christian Salberg 


